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LAK: Änderung im 
Beitragszuschuss

Ab 1. Januar ändert sich das zu berücksichtigende Einkommen für einen Anspruch 
auf Beitragszuschuss zur Alterskasse. Wir empfehlen, einen Zuschussantrag zu 
stellen, wenn das Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft (L+F) zusammen mit 
außerlandwirtschaftlichem Einkommen und Erwerbsersatzeinkommen nach dem 
letzten Steuerbescheid die neue Einkommensgrenze von 26.964 Euro (bei Verhei-
rateten 53.928 Euro) nicht erreicht. 
Zum Jahresbeginn entfällt ferner wegen der Grundsteuerreform die bisherige 
besondere Berechnung des Arbeitseinkommens aus L+F für Landwirte, die ihren 
Gewinn nach Durchschnittssätzen ermitteln (§ 13a EStG). Auch für „13a-Landwir-
te“ wird künftig das Einkommen aus L+F für Zeiten ab 2025 dem letzten Steuer-
bescheid entnommen. Bei Landwirten, die bisher nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt sind und keinen Steuerbescheid haben, gilt das im vorvergangenen 
Kalenderjahr erzielte Einkommen aus L+F. 
Um einen Zuschuss sofort ab 1. Januar zu erhalten, muss der Antrag bis zum  
30. April 2025 gestellt werden. Das Antragsformular finden Sie unter:
► www.svlfg.de/beitragszuschuss

Maximalerstattung 
für selbstbeschaffte 
Ersatzkräfte steigt

Der Erstattungshöchstbetrag für 
selbstbeschaffte Betriebs- und 
Haushaltshilfen wird ab 1. Januar 
um gut 60 Prozent auf bundesweit 
einheitlich 21 Euro pro Stunde an-
gehoben. „Damit gewinnen selbst-
beschaffte Ersatzkräfte wieder an 
Attraktivität, um auch zukünftig 
Hilfe im Notfall zu gewährleisten“, 
so der Vorsitzende der Vertreter-
versammlung Stephan Neumann.
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LAK: 
Befreiung prüfen
Durch den neuen Mindestlohn von 12,82 Euro ist ab 1. Januar ein „Minijob“ bis zu 
einem Gehalt von 556 Euro möglich. Personen, die von der Versicherung in der Alters-
kasse wegen außerlandwirtschaftlichen Einkommens befreit sind, sollten prüfen, ob 
sie weiterhin die Befreiungsgrenze überschreiten. Diese ist an die Minijobgrenze ge-
koppelt und beträgt daher ab 2025 mehr als 556 Euro monatlich bzw. 6.672 Euro jähr-
lich regelmäßiges außerlandwirtschaftliches Einkommen. Die Befreiung endet, wenn 
diese Grenze nicht mehr überschritten wird. Für Befreiungen, die vor Oktober 2022 
begonnen haben und seitdem ununterbrochen fortbestehen, gilt weiterhin der Grenz-
betrag von 4.800 Euro. Wir weisen darauf hin, dass eine Befreiung immer auch mit 
dem Verlust von Leistungsansprüchen gegenüber der LAK verbunden ist, zum Beispiel 
auf Betriebshilfe, Rente oder Rehabilitation.

► www.svlfg.de/mediencenter
finden Sie das Formular. 

Geben Sie als Suchbegriff 
HU10001 ein.

Höherer 
Zuschuss

Motorsägenkurse
Ab 1. Januar erhöhen wir die Zuschüsse für Motorsägenkurse wie folgt: 60 Euro für 
einen zweitägigen Lehrgang, 90 Euro für einen dreitägigen Lehrgang, 150 Euro für 
einen fünftägigen Lehrgang und Seilklettertechnik-Lehrgänge. Und so einfach 
geht’s: Sie geben bei der Anmeldung in 

der Fortbildungsstätte Ihre BG-Mitglieds-
nummer an. Nach Lehrgangsabschluss 
erhalten Sie dort einen Gutschein, den 
Sie uns bitte ausgefüllt per Mail an  
praevention@svlfg.de zusenden.

Unter 

Jedes Ereignis, bei dem Erste Hilfe ge-
leistet wurde, also auch der kleinste 
Unfall, muss aufgezeichnet werden. Zur 
Dokumentation kann dieser Dokumen-
tationsbogen verwendet werden. Die 
Erfassung der Ersten-Hilfe-Leistungen 
ist für jeden im Betrieb wichtig, weil sie 
gegebenenfalls für eine Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls hilfreich sein kann. 

Erste Hilfe

Das Formular können Sie hier 
kostenfrei herunterladen:
► www.svlfg.de/erste-hilfe

Arbeitswerte 
melden
Die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft ver-
sendet im Dezember die Arbeitswertnachweise an alle 
Unternehmen, deren Beitrag nach dem Arbeitswert 
berechnet wird. Damit werden die Arbeitstage der 
Unternehmer und Mitunternehmer, Ehegatten und un-
entgeltlich mitarbeitenden Familienangehörigen sowie 
das Bruttoarbeitsentgelt aller im Betrieb beschäftig-
ten Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Aushilfen 

online abgeben:
Hier können Gartenbaubetriebe die Meldung 

erfragt. Abgabetermin ist der 11. Februar 2025. 

► www.svlfg.de/extranet

LBG: Beitrag 
wird fällig
Den Vorschussbetrag hat die Landwirtschaft-
liche Berufsgenossenschaft (LBG) bereits mit 
dem Beitragsbescheid im Sommer 2024 mitge-
teilt. Beachten Sie bitte, dass dieser spätes-

tens am 15. Januar 2025 auf dem Konto der 
LBG gutgeschrieben sein muss. Mit einem 

SEPA-Lastschriftmandat ist die pünkt-
liche Zahlung sichergestellt.

mailto:praevention%40svlfg.de?subject=
http://www.svlfg.de/mediencenter
http://www.svlfg.de/extranet
http://www.svlfg.de/erste-hilfe


Präventionszuschüsse

Für mehr Sicherheit im Betrieb
2025 fördern wir mit zwei Aktionen den Neukauf ausgewählter Produkte, 
die der Arbeitssicherheit und dem Gesundheitsschutz dienen.

Kälberfangkorb (K-Box protect) und funkge-
steuerte Fällkeile sind zwei der förderfähigen 
Produkte

Start: 1. Februar 
um 12 Uhr

1. Aktion

Produktbezeichnung Maximalförderung
Fang- und Behandlungsstand für Rinder
nur für Betriebe, die mit Rinderhaltung bei der LBG veranlagt sind

30 %, max. 1.000 Euro

Halsfangrahmen mit Schwenkgitter für Rinder
nur für Betriebe, die mit Rinderhaltung bei der LBG veranlagt sind

30 %, max. 250 Euro

Kälberfangkorb (K-Box protect) 
nur für Betriebe, die mit Rinderhaltung bei der LBG veranlagt sind

30 %, max. 600 Euro

Höhensicherungsgerät für Hubarbeitsbühnen 30 %, max. 100 Euro

Funkgesteuerte Fällkeile 30 %, max. 600 Euro

Kamerabasierte Personenerkennungssysteme 
(nach dem Prüfungssatz GS BAU – 71)

30 %, max. 600 Euro

Gebläseunterstütztes Atemschutzgerät 30 %, max. 400 Euro

Start: 1. März 
um 12 Uhr

2. Aktion
Kühlkleidung (Westen, Kühlcaps mit Nackenschutz, Shirts) 50 %, max. 800 Euro

UV-Schutzzelte nur für Arbeitgeberbetriebe 50 %, max. 800 Euro

Sonnenschutzkappen mit Nackenschutz 50 %, max. 800 Euro
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Sie möchten Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsschutz in Ihrem Unter-
nehmen verbessern? Wir unterstützen 
Sie dabei mit Zuschüssen von insge-
samt 1,2 Millionen Euro. Berechtigt 
sind alle Mitgliedsunternehmen der 
Landwirtschaftlichen Berufsgenos-
senschaft, die 2024 keine Förderung 
erhalten haben. Kühlkleidung und 
UV-Schutzprodukte sind sogar jähr-
lich förderfähig. SVLFG-Beschäftigte 
sind von der Teilnahme ausgeschlos-
sen. Die Fördersumme ist begrenzt 
auf maximal 50 Prozent des zuletzt 
gezahlten Jahresbeitrags, jedoch nur 
für Produkte, die nach der Förderzu-
sage gekauft wurden. Darüber hinaus 
gelten die nebenstehenden Maximal-
förderungen. Die Aktion endet, wenn 
die Fördersumme aufgebraucht ist, 
spätestens am 30. November 2025.

Wichtige Voraussetzung 
Anträge und später die Rechnungen 
können ausschließlich über das Ver-
sichertenportal „Meine SVLFG“ einge-
reicht werden. Die Antragsformulare 
stehen ab den genannten Terminen 
zur Verfügung.

Registrieren Sie sich rechtzeitig unter 
► https://portal.svlfg.de

Alle Infos zu den förderfähigen Produkten unter:
► www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern

Gustav Schulz
ist Landwirt und betreibt 

in der Altmark einen 
Familienbetrieb mit 
Mutterkuhhaltung.

„Sicherheit steht für uns 
an erster Stelle“
Eine wesentliche Änderung der VSG 4.1 Tierhaltung 
betrifft das Einziehen von Ohrmarken und Behan-
deln von Kälbern getrennt von der Mutterkuh. Sie 
nutzen seit zwei Monaten dabei einen Kälberfang-
korb für Ihre 35-köpfige Charolaisherde mit Nach-
zucht. Was hat Sie zum Kauf veranlasst?
» Wir haben schon länger darüber nachgedacht,
wie wir sicherer an den neugeborenen Kälbern in
der Herde arbeiten können. Unsere Mutterkühe
sind großrahmige Tiere und wir wissen um die
Kraft der Charolais. Bisher hatten wir glückli-
cherweise keine Unfälle durch Angriffe, aber Si-
cherheit steht für uns an erster Stelle. Ich habe
bei Berufskollegen einige selbstgebaute Lösun-
gen gesehen, aber niemanden, der mir so einen
Kälberfangkorb hätte bauen können. Im Internet
bin ich auf die Firma Texas Trading gestoßen. Ich
war begeistert, dass so ein Kälberfangkorb serien-
mäßig produziert wird und einfach online bestellt
werden kann. Die Förderung durch die SVLFG hat
mich gefreut, aber wir hätten den Korb auch ohne
Zuschuss gekauft.

Wie nimmt die Herde den Kälberfangkorb an?
» Den Korb haben wir ja noch nicht so lange. Unse-
re Kühe sind fast das ganze Jahr über auf der Wei-
de, und auch die Kälber kommen ganzjährig zur
Welt. Am Anfang waren die Kühe natürlich miss-
trauisch und sind erstmal weggelaufen. Jetzt las-
sen wir den Korb einfach ständig auf der Weide ste-
hen, damit sie sich daran gewöhnen können. Wenn
wir ihn brauchen, nehmen wir den Hoflader – den
kennen die Kühe schon, weil wir damit auch Wasser
und Futter bringen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem Fangkorb?
» Der Kälberfangkorb ist wirklich gut durchdacht
und sehr kompakt gebaut. Der Auf- und Abbau
dauert nur fünf bis acht Minuten, das ist allerdings
nur für Fahrten auf der Straße notwendig. Er ist
nicht nur perfekt geeignet zum Einziehen der Ohr-
marken bei den Kälbern. Man kann damit auch ein
erwachsenes Tier sicher aus der Herde trennen und
umstellen. Sogar unseren Deckbullen konnten wir
damit sicher umtreiben.

https://portal.svlfg.de
http://www.svlfg.de/arbeitssicherheit-verbessern
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Gleisarbeit

Zurücktreten, bitte!
Vegetationsarbeiten in und an Bahngleisen sind mit erheblichen Gefahren durch den Schienenverkehr 
 verbunden. Wir zeigen, welche Sicherungsmaßnahmen notwendig sind.

Vegetationsarbeiten im und am Gleis-
bereich umfassen alle Arbeiten im 
Rahmen der sogenannten feldseitigen 
Vegetationspflege innerhalb einer de-
finierten Rückschnittzone, um die Be-
triebssicherheit der Bahn zu gewähr-
leisten.
Eine gründliche Gefährdungsbeurtei-
lung ist ein unverzichtbarer Schritt 
in der Vorbereitung der Arbeiten. Sie 
wird vom Auftragnehmer durchge-
führt. Von der für den Bahnbetrieb 
zuständigen Stelle (BzS) werden Maß-
nahmen festgelegt. Verantwortlich für 
die einzuleitenden Sicherungsmaß-
nahmen sind die ausführenden Un-

ternehmen. Der Auftraggeber unter-
stützt den Auftragnehmer bei dessen 
Gefährdungsbeurteilung. Diese muss 
unter anderem Folgendes berücksich-
tigen.

Vegetationspflegearbeiten
Das unbeabsichtigte Hineingeraten in 
den Gefahrenbereich bei der schnell-
wandernden Vegetationspflege ist 
insbesondere gegeben, wenn bis zur 
Schotterkante gearbeitet wird; daher 
sind vor Arbeitsbeginn wirksame Si-
cherungsmaßnahmen zu treffen.
Bei der Vegetationspflege, zum Bei-
spiel mit dem Freischneider, kann die 

Gleissperrung eine Möglichkeit sein. 
Eine weitere ist die Trennung von 
Arbeits- und Gefahrenbereich unter 
Berücksichtigung eines zusätzlichen 
Schutzstreifens von zwei Metern (Gra-
fik unten links). Eine andere Siche-
rungsmaßnahme bei der feldseitigen 
wandernden Vegetationspflege ist die 
Verwendung individueller Warnsys-
teme, die in die vorhandene Persön-
liche Schutzausrüstung (Helm) inte-
griert sind. Hier sind unter anderem 
Ergonomie, Trageakzeptanz und die 
Kompatibilität mit der Persönlichen 
Schutzausrüstung wichtig. Aber auch 
eventuelles menschliches Versagen 

Feldseitiger Arbeitsbereich  
(Arbeiten mit dem Freischneider)
Hier darf ohne weitere Schutzmaßnahmen  
(Sperrung des Gleises oder Einsatz eines ZVW)  
nur bis zur optischen Trennung (z. B. rot-weiße 
Kette) und nicht bis zur Schotterkante  
gearbeitet werden.

Breite (b) des  
Gefahrenbereiches 
in Abhängigkeit zur 
Fahrgeschwindig-
keit (v)

Schutzstreifen 
gegen das  
unbeabsichtigte  
Hineingeraten in 
den Gefahren- 
bereich 2,00 m

Optische 
Trennung

Der Gefahrenbereich wird 
immer von der Gleisachse 
aus (mittig zwischen den 
Schienen) gemessen.

v 
(km/h)

b 
(m)

< 40_   < 280_ < 160_ < 140_ < 120_< 90_< 70_< 50_

1,85 3,002,502,402,302,202,102,00
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muss berücksichtigt werden. Das Sys-
tem muss zu jeder Zeit vollumfänglich 
funktionsfähig sein.

Baumpflegearbeiten
Die Vorschrift für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz 4.2 gibt für Baumpfle-
gearbeiten den Gefahrenbereich als 
Radius um die Schnittstelle vor. Dieser 
umfasst die doppelte Astlänge, jedoch 
mindestens sechs Meter (Grafik unten 
rechts). Vorbeifahrende Züge dürfen 
sich nicht im Gefahrenbereich befin-

den. Es ist außerdem zu prüfen, ob 
schienengebundene Fahrzeuge oder 
Zwei-Wege-Fahrzeuge mit diversen 
Konturenschnittgeräten eingesetzt 
werden können. Ist dies nicht der Fall 
und die Pflegemaßnahmen werden von 
einer Hubarbeitsbühne oder mittels 
der Seilklettertechnik innerhalb der 
Rückschnittzone durchgeführt, ist in 
der Regel eine Gleissperrung erforder-
lich, um den Gefahrenbereich freizu-
halten. In die Gefährdungsbeurteilung 
ist auch die eventuelle Notwendigkeit 

des Freischaltens der Oberleitungen 
einzubeziehen.

Die Sicherungsaufsicht muss den Auf-
tragnehmer in die örtlichen Verhält-
nisse einweisen und dies schriftlich 
dokumentieren. Der Auftragnehmer 
ist verpflichtet, seine Mitarbeiter 
arbeitsplatzbezogen nachweislich zu 
unterweisen. Der Auftraggeber ist 
sekundär verantwortlich und hat die 
Pflicht zur Sicherheitsüberwachung.

Feldseitige schnellwandernde Vegetationspflege: Rückschnitt des einjährigen Aufwuchses im beauftragten Bereich 
(Rückschnittzone) an der Strecke hinter der Schotterkante des Gleisbetts (Grafik links). Diese Vegetationspflege ist wan-
dernd und nicht ortsgebunden.
Rückschnittzone: Ein definiertes U-Profil, ausgehend von der Gleismitte, in der jegliche Vegetation bodennah entfernt 
werden muss zum Erhalt der Betriebssicherheit.
Für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS): Die BzS des Bahnbetreibers entscheidet über die zu treffenden Sicherungs-
maßnahmen und legt diese in einer Sicherungsanweisung fest. 
Sicherungsaufsicht, auch Sicherungsaufsichtskraft (Sakra): Die Sicherungsaufsicht führt die Sicherungsmaßnahmen 
durch, die von der BzS festgelegt wurden, und beaufsichtigt diese. Sie weist das beauftragte Unternehmen in die örtlichen 
Verhältnisse ein. Sicherungsposten, zum Beispiel als Warnsignalgeber, handeln auf Anweisung der Sicherungsaufsicht.

Baumarbeiten (Schnittarbeiten Baumkrone)

Bei Kronenschnittarbeiten 
innerhalb der Rückschnittzone 
muss das Gleis gesperrt und 
die Oberleitung freigeschaltet 
werden.

          Gefahrenbereich: Zweifache Astlänge, jedoch mindestens 6 m

     Rückschnittzone 6 m



Sicherheit

8 Alles SVLFG

Sicherheit

Innovation trifft Teamgeist
VitaForst steht für innovative und nachhaltige Lösungen in der Forstwirtschaft. Die Stärke der Firma liegt in der 
Kombination aus Fachkompetenz, moderner Technologie und einem vielfältigen internationalen Team. 

VitaForst

Die Idee zu einem eigenen Forstbe-
trieb kam Forstingenieur Sven Bung 
schon während seines Studiums vor 
13 Jahren. Inzwischen ist VitaForst mit 
Unternehmen in Zülpich und München 
deutschlandweit und im angrenzen-
den Ausland eine gefragte Adresse für 
Dienstleistungen von der waldbauli-
chen Beratung über Aufforstung, Pfle-
ge und Holzeinschlag bis zur Erstel-
lung und Pflege von Dachbegrünung. 

„Bei VitaForst sind wir stolz auf unser 
internationales Team, das aktuell aus 
zirka 100 Mitarbeitenden aus zehn 
verschiedenen Nationen besteht“, so 
Bung. Die Fachkräfte kommen unter 
anderem aus Rumänien, Polen, Mexiko, 
Litauen und der Ukraine. Diese Vielfalt 
ermöglicht es, ein breites Spektrum 
an Fachwissen und praktischen Fä-
higkeiten zu vereinen, was sich in der 

Qualität und Effizienz der Arbeit wi-
derspiegelt. „Ein besonderes Merkmal 
ist die enge Zusammenarbeit zwischen 
deutschen Forstingenieuren, Techni-
kern und den ausländischen Fachkräf-
ten“, berichtet der Unternehmer. Diese 
Mitarbeitenden agieren als Multipli-
katoren und Führungskräfte, die ihr 
Wissen nicht nur anwenden, sondern 
weitergeben. Die Verknüpfung von na-
tionalem und internationalem Know-
how schafft Synergien und steigert die 
Qualität.

Nah an der Praxis
Bei VitaForst liegt der Fokus auf praxis-
nahen Schulungen direkt am Arbeits-
platz. Die Führungskräfte demonstrie-
ren die Abläufe, sodass alle Prozesse 
durch praktisches Mitmachen erlernt 
werden können. Diese Methode hat 
sich besonders bewährt, um sprach-

liche Barrieren zu überwinden. Anstatt 
nur auf schriftliche Unterweisungen zu 
setzen, wird das Lernen durch Vorma-
chen und Nachmachen unterstützt.
Praxisnahe Schulung mit KI? „Ja, das 
geht“, sagt Sven Bung, „wir setzen zur 
weiteren Optimierung der Arbeitsab-
läufe auf Künstliche Intelligenz. Digita-
le Avatare, die speziell für verschiede-
ne Arbeitsbereiche entwickelt wurden, 
bieten den Mitarbeitenden Schulun-
gen und Anweisungen direkt auf ihren 
Smartphones. So haben sie jederzeit 
Zugang zu wichtigen Informationen – 
selbst wenn sie Schwierigkeiten mit 
der Sprache oder dem Lesen haben.“ 

Wissen zu Werkzeugen, Aufgaben und 
der nötigen Persönlichen Schutzaus-
rüstung ist damit jederzeit verfügbar 
– anschaulich und weitgehend selbst-
erklärend. Arbeitsschutz ist damit
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präsent und steht nicht abgeheftet im 
Büro in einem Ordner. 

Bei VitaForst stehen nicht nur die 
Forstwirtschaft und die ökonomischen 
Aspekte im Vordergrund, sondern im-
mer auch  Sicherheit und das Wohl der 
Mitarbeitenden. 

Sicherheit im Fokus 
Moderne Arbeitsgeräte und komfor-
table Schutzkleidung tragen dazu bei, 

dass das Team motiviert und gut ge-
schützt seinen Aufgaben nachgeht. 
Dadurch identifizieren sich die Mit-
arbeitenden mit ihren Aufgaben und 
entwickeln ein Wertebewusstsein.
„Neben der technischen Ausbildung 
ist es uns besonders wichtig, Sicher-
heitsstandards fest im Arbeitsalltag 
zu verankern“, betont Sven Bung. „Wir 
unterweisen daher  Arbeits- und Si-
cherheitsinhalte immer zusammen. 
So zum Beispiel, warum es hilfreich 
und sicher zugleich ist, mit der Fäl-
lung am Bestandsende zu beginnen. 
Ein mühsames Klettern und Stolpern 
über Stämme und Schlagabraum wird 
vermieden und zudem werden die 
Rettungswege frei gehalten. Ebenso 
hat es eine positive mentale Wirkung 
– man sieht den Arbeitsfortschritt.“
Die internationalen Mitarbeitenden
bringen unterschiedliche kulturelle

Hintergründe und Arbeitsweisen mit. 
Durch Schulungen und den Austausch 
zwischen den deutschen und inter-
nationalen Fachkräften ist eine ge-
meinsame Sicherheitskultur entstan-
den. Diese sorgt dafür, dass Unfälle 
reduziert und die Arbeitsqualität ver-
bessert werden. VitaForst meistert so 
auch länderspezifische Anforderungen 
bei ihren Aufträgen, indem die Zusam-
menarbeit im Team stets im Vorder-
grund steht.

100
festangestellte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus zehn  
Nationen arbeiten  
bei VitaForst.

Sven Bung
ist Geschäftsführer von VitaForst

Auf einen Job in der Forstwirtschaft 
kannst du stolz sein. Jeden Tag!“

Avatare erklären in verschiedenen 
Sprachen wie Werkzeuge, zum Bei-
spiel dieser Spacer, nicht nur richtig 
bedient, sondern auch ergonomisch 
eingestellt werden.
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Für Front-
lader gelten 

künftig neue 
Sicherheits-

vorschriften.

Frontlader

Neue Sicherheitsanforderungen
Die EU-Kommission hat eine Anwendungswarnung für Frontlader an Traktoren ausgesprochen. 
Erfahren Sie, was dies für einen Neukauf bedeutet und welche Lösungen diskutiert werden.

Am 30. April 2024 ist eine wichtige 
Änderung für Frontlader in Kraft ge-
treten: Die EU-Kommission hat einen 
Warnvermerk für die entsprechen-
de Sicherheitsnorm EN 12525 ausge-
sprochen, der sich speziell auf den 
Schutz des Fahrers vor herabfallen-
den Gegenständen bezieht. Die Norm  
EN 12525, die Sicherheitsanforderun-
gen an Frontlader regelt, deckte nicht 
mehr ausreichend den Schutz des
Fahrers ab. 

Dies betrifft vor allem Traktoren mit 
vorne oder hinten angebrachten
2-Pfosten-Überrollschutzvorrichtun-
gen und angebautem Frontlader. So-
genannte offene Plattformtraktoren
ohne Kabine liegen hier im Fokus.
Hersteller und Händler sind nun in der Pflicht, für neue und im Lagerbestand zieren, müssen Traktoren mit Frontla-

befindliche Traktor-Frontlader-Kombi- dern künftig mit einer der folgenden 
nationen zusätzliche Maßnahmen zu Einrichtungen ausgerüstet sein:
ergreifen, um die Sicherheitsanforde-
rungen zu erfüllen. ⦁ Kabine: Eine vollständig 

geschlossene Fahrerkabine bietet 
Experten erarbeiten Lösungen den besten Schutz.
Besonders beim Handling von stapel- ⦁ 4-Pfosten-Überrollschutz-
baren Gütern, zum Beispiel Großballen vorrichtung (USV) mit festgelegten 
und Gemüsekisten, besteht die Gefahr, Mindestmaßen für Öffnungen.
dass Gegenstände auf den Fahrerplatz ⦁ Separate Schutzstruktur (OPG): 
fallen. Allein der Einsatz geeigneter Diese Lösung wird aktuell 
Werkzeuge reicht nicht aus, um die- diskutiert und könnte künftig 
ses Risiko zu minimieren. Auch Fehl- für Traktoren ohne Kabine als 
anwendungen müssen berücksichtigt Standard vorgeschrieben werden.
werden, weshalb zusätzliche Sicher- ⦁ Hubhöhen- und 
heitslösungen notwendig sind. Aktuell Gewichtsbegrenzung: Wird 
arbeiten die Experten der Landtech- ebenfalls diskutiert und wird 
nikindustrie und des Arbeitsschutzes als Lösung für Kleinsttraktoren 
an Lösungsansätzen für mehr Sicher- und kommuale Anwendungen  
heit. Der aktuelle Vorschlag sieht vor: vorgesehen.

Um das Risiko von Verletzungen durch 
erabfallende Gegenstände zu redu-h

 

 

Handlungsempfehlung

Beim Kauf eines Frontladers soll-
ten Sie unbedingt darauf achten, 
dass eine der genannten Sicher-
heitseinrichtungen vorhanden ist. 
So laufen Sie nicht Gefahr, ein 
unsicheres Produkt zu erwerben. 
Bei Fragen wenden Sie sich direkt 
an den Hersteller. 

Besitzer und Fahrer von Traktoren 
mit Frontladern sollten dringend 
im Rahmen der Gefährdungs-
beurteilung überprüfen, ob ihre 
Traktor-Frontlader-Kombination 
den aktuellen Sicherheitsanforde-
rungen entspricht.

Sicherheit
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Unfallgeschehen

Richtig sicher
2023 ereigneten sich 57.608 meldepflichtige* Arbeits- und Wegeunfälle im Zuständigkeitsgebiet der SVLFG. 
Wir stellen Unglücksfälle aus der Praxis vor und erklären, wie Sie solche Situationen sicher meistern.

* Meldepflichtig sind tödliche
Unfälle und solche, die mehr
als drei Tage Arbeitsunfähig-
keit zur Folge haben.

Vom Grabstein getroffen
Auf dem Friedhof bereiteten 
zwei Mitarbeiter einer Gärtnerei 
ein Grab für eine Zubestattung 
vor. Hierfür öffneten sie das 
Grab und verbauten die beiden 
Seitenwände. Sie entfernten je-
doch nicht das Grabmal inklu-
sive Fundament. Als einer der 
beiden Männer im Grab arbeite-
te, rutschte der Grabstein samt 
Fundament ab, fiel hinein und 
traf den Mitarbeiter. Der Mann 
erlitt einen Schädelbasisbruch 
und weitere Frakturen.

► So geht es besser
Zum einen waren die Stirnwän-
de des Grabes nicht verbaut. Ab 
einer Tiefe von 1,25 Metern sind 
Sicherungsmaßnahmen bei Grä-
ben, Gruben und Gräbern jedoch 
erforderlich. Das Grab hätte da-
rüber hinaus von allen Seiten 
gesichert und das Grabmal vor 
dem Aushub entfernt werden 
müssen. Da es nicht standfest 
war, hätte auch die umseitige 
Verbauung noch nicht ausge-
reicht.

Von Kuh angegrifffen
Der Mitarbeiter eines Rindviehbetriebs leistete einer Kuh Geburtshilfe. Diese 
war mit drei anderen Kühen in einer Abkalbebox untergebracht. Als der Mit-
arbeiter das Kalb trockenrieb, griff ihn eine der anderen Kühe an und stieß ihn 
in den Rippenbereich. Er zog sich mehrere Rippenbrüche zu.

► So geht es besser
Vor der Geburt hätten die drei anderen Kühe separiert oder in den Fangfressgit-
tern fixiert werden müssen. So hätte der Arbeitnehmer sicher arbeiten können.

Vom Dach gestürzt
Das Dach einer Maschinenhalle sollte neu gedeckt werden. Zunächst plante der 
Landwirt, die Dacheindeckung zu entfernen. Dazu wollte er ein Gerüst aufstellen 
und ein Fangnetz spannen. Der Termin war für die Folgewoche geplant. Da er 
Zeit hatte, beschloss der Landwirt, trotz fehlender Absturzsicherung schon frü-
her zu beginnen. Dabei stürzte er im Traufbereich aus einer Höhe von vier Me-
tern ab. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er im Krankenhaus verstarb.

Wie konnte das passieren?
Die richtigen Sicherheitsmaßnahmen waren geplant. Der Unfall ereignete sich 
nur, weil der Landwirt spontan früher mit den Arbeiten begann, obwohl die Ab-
sturzsicherung noch nicht eingerichtet war. 

Vom Stammende erschlagen
Der Unternehmer wollte Fichten fällen. Beim Fällen des ersten Baums legte er 
einen Fallkerb an und führte den Fällschnitt als Fächerschnitt aus. Der Baum 
traf beim Fallen einen in der Fällrichtung stehenden anderen Baum. Aufgrund 
der fast vollständig durchtrennten Bruchleiste schlug der Stamm nach hinten 
aus und traf den am Stock stehenden Mann. Dieser erlitt schwere Kopfverlet-
zungen und verstarb noch am Unfallort.

Wie konnte das passieren?
Bei der Baumbeurteilung ist die Fällrichtung so zu wählen, dass der Baum in ein-
en freien Bereich fällt. Durch den gewählten Fächerschnitt konnte der Unterneh-
mer nicht schnell genug Abstand gewinnen. Mit der Sicherheitsfälltechnik kann 
der Zeitpunkt des Abkippens kontrolliert werden. Das ermöglicht ein sofortiges 
Aufsuchen der Rückweiche. Dieser Sicherheitspuffer kann entscheidend sein.
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Knieschutz

Pack ś leichter an
Hocken und Knien gehören bei vielen Tätigkeiten in der Grünen Branche dazu. Hilfsmittel schonen bei 
diesen Arbeiten Gelenke und Haut. Wir geben Tipps, worauf Sie beim Kauf und Einsatz achten sollten.

Mühsam rappelt sich der Garten- und 
Landschaftsbauer auf, nachdem er 
beim Verlegen der Pflastersteine im 
Stadtpark lange kniend und in der 
Hocke gearbeitet hat. Er hat Schmer-
zen und kann kaum noch laufen. Die 
Einschränkungen sind typisch für 
Menschen wie ihn, die häufig im Kni-
en oder in der Hocke zu tun haben. 
Langfristig führt das häufige Arbeiten 
in solchen Zwangshaltungen oft zu 
Verschleißerscheinungen. Nässe und 
Kälte stressen die Kniegelenke zusätz-
lich. Zum Glück gibt es Schutzmaß-
nahmen. Sie helfen, die Knie gesund 
zu erhalten.

Arbeit anders organisieren
Am besten ist es, wenn Arbeiten in 
einer bequemen und aufrechten Kör-
perhaltung verrichtet und Tätigkei-
ten im knien, in der Hocke oder im 
Fersensitz weitestgehend vermieden 
werden. Technische Hilfsmittel wie 

eine Pflasterlegemaschine unterstüt-
zen dabei. Eine weitere Möglichkeit, 
die Arbeitshaltung zu verändern, liegt 
darin, Aufgaben regelmäßig zu tau-
schen oder einen Positionswechsel 
(zum Beispiel Wechsel zwischen kni-
ender und stehender Tätigkeit) ein-
zubauen. Manchmal gibt es keine Al-
ternative zur knienden Haltung. Dann 
ist es wichtig, die Belastungen soweit 
wie möglich zu reduzieren. Der Ein-
satz von Knieschutzpolstern, Kniekis-
sen oder -matten, einem Kniesitz oder 
einem Pflasterstuhl beziehungsweise 
-hocker bietet sich an. Sie sorgen für 
eine bessere Druckverteilung auf die 
Knie und schützen vor Verletzungen, 
Feuchtigkeit und Kälte.

Gefährdung beurteilen
Führungskräfte ermitteln mit der Ge-
fährdungsbeurteilung, welcher Knie-
schutz für die jeweilige Tätigkeit not-
wendig ist. Die DIN EN 14404 definiert 
verschiedene Knieschutz-Typen: 

	⦁ Knieschützer, die am Bein befestigt 
werden und von der Kleidung 
unabhängig sind (Typ eins)

	⦁ Knieschutzpolster, die Bestandteil 
der Hose sind; diese stecken zum 
Beispiel in Taschen am Hosenbein 
(Typ zwei)

	⦁ weiche Unterlagen, auf denen 
gekniet werden kann (Typ drei)

 
Der Arbeitgeber stellt den Knieschutz 
kostenlos bereit. Knieschützer der Ty-
pen eins und zwei zählen zur Persön-
lichen Schutzausrüstung. Ausreichend 
Schutz bieten nur Knieschützer mit 
dem CE-Kennzeichen. Moderne Mo-
delle sind aus leichtem Kunststoff 
und maschinenwaschbar. Erfahrungs-
gemäß liegen unbequeme Arbeits-
schutzartikel oft ungenutzt herum. 
Käufer sollten deshalb auf Knieschüt-
zer achten, die einen hohen Tragekom-
fort bieten und sich für den Arbeits-
einsatz eignen, und die Beschäftigten 
bei der Auswahl beteiligen.

Geeignete Hilfsmittel schützen die Knie 
bei der Arbeit. Dazu zählen weiche 
Unterlagen, Pflasterhocker und Knie-
hilfen, die am Bein befestigt werden. 

Interview

SVLFG-Präventionsexpertin 
Alexandra Frotscher 
erläutert, wie Beschäftigte 
in der Grünen Branche 
durch richtiges Verhalten 
und gezielte Gymnastik 
Kniebeschwerden vorbeugen 
und Verletzungen 
vermeiden. Das Hintergrund-
Interview steht online auf:

	► www.svlfg.de/ 
interview-knieschutz

http://www.svlfg.de/interview-knieschutz
http://www.svlfg.de/interview-knieschutz
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Ernährung

Kohl als Kraftpaket
Kohl ist ein vielseitiges und regionales Wintergemüse mit zahlrei-
chen Vitaminen und Nährstoffen. Ernährungsexpertin Claudia Krüger 
zeigt, wie Kohl die Gesundheit stärkt, und verrät Zubereitungstipps. 

Als klassische Wintergemüse gelten 
neben Wurzelgemüse wie Rote Bete, 
Pastinaken oder Steckrüben auch ein-
zelne Blattgemüse wie Endivie oder 
Winterportulak sowie verschiedene 
Kohlarten wie Grünkohl, Rotkohl oder 
Weißkohl. Frisch geerntet und über 
kurze Transportwege in den Handel 
gebracht, bleiben Geschmack und In-
haltsstoffe der „Kohlköpfe“ am bes-
ten erhalten. Frischen Kohl erkennen 
wir an den „knackigen“ Blättern, dem 
insgesamt guten Aussehen und den 
sauberen Schnittstellen.

Gesundes Multitalent
Unsere Gesundheit profitiert durch 
Mahlzeiten mit Kohlvariationen mehr-
fach. Es ist ein kalorienarmes und 
sättigendes Gemüse. So können wir 
damit Mahlzeiten gestalten, die nicht 
zu energiereich sind und uns bis zur 
nächsten Mahlzeit sättigen. Die Kohl-

sorten liefern Mineralstoffe, Kalium 
und Eisen. Für eine möglichst große 
Eisenaufnahme aus den Lebensmit-
teln ist die gleichzeitige Zufuhr von 
Vitamin C förderlich.  Brokkoli, Grün-
kohl und Rosenkohl sind die Spitzen-
reiter im Vitamin-C-Gehalt. Vitamin E 
und Folsäure sind auch in nennens-
wert hoher Menge enthalten. Zusätz-
lich finden sich im Kohl reichlich se-
kundäre Pflanzenstoffe, die zahlreiche 
Gesundheitsaufgaben übernehmen. 
So unterstützen sie das Herz-Kreis-
lauf-System und unser Immunsystem. 
Das zeigt: Um unseren Körper mit 
Nährstoffen zu versorgen, benötigen 
wir weder Pulver noch Pillen. Die hei-
mischen Pflanzen bieten viel Energie 
ohne unerwünschte Nebenwirkungen. 
Wird Kohl nicht so gut vertragen und 
ruft Beschwerden wie Blähungen her-
vor, lassen sich diese durch die Zu-
gabe von Kümmel, Thymian und Fen-

Claudia Krüger
aus Gevelsberg ist Diätassistentin 

und Ernährungsberaterin  
bei der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung e. V.  
sowie Diabetesberaterin bei der 

Deutschen Diabetes Gesellschaft e. V.

chel abmildern. Den Kümmel können 
Genießer in gemahlener Form ver-
wenden oder in einem Teesieb mit-
kochen. So vermeiden sie den starken 
Kümmelgeschmack, wenn man auf ein 
einzelnes Kümmelkorn beißt.
Der vollständige Artikel mit weiteren 
Zubereitungstipps sowie Rezeptideen 
steht online auf: 

	► www.svlfg.de/kohl-als-kraftpaket

Spitzkohl-Eintopf

Zutaten: 
500 g 	 Spitzkohl
600 g 	 Kartoffeln 
2 EL	 Pflanzenöl 
2 	 mittelgroße Zwiebeln 
600 ml 	 Gemüsebrühe 

Salz, Pfeffer, Paprika
1 Prise Zucker

400 g 	 Tomaten  
(frisch oder gehackte Tomaten 
aus der Konserve)
40 g 	 Tomatenmark 
50 ml 	 Sahne

Zubereitung: 
Den Spitzkohl putzen, waschen 
und in Streifen schneiden.
Die Kartoffeln schälen und 
würfeln. Das Öl in einem Topf 
erhitzen und die gewürfelte 
Zwiebel leicht darin bräunen. Die 
Kartoffelwürfel zugeben. 
Mit etwa 600 ml Gemüsebrühe 
aufgießen, mit den Gewürzen 
abschmecken. Nach etwa 5 
Minuten den Spitzkohl und 
nach weiteren 5 Minuten 
die Tomatenwürfel zugeben. 
Tomatenmark und Sahne 
unterrühren und noch 
einmal abschmecken. Dazu 
Vollkornbaguette servieren.

Kohlgemüse 
 ist reich an 

Mineralstoffen, 
Kalium und Eisen.

http://www.svlfg.de/kohl-als-kraftpaket
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Pflegereform

Was sich in 2025 
ändert
Zum 1. Januar 2025 treten weitere Neuerungen der Pflegereform in Kraft. 
Von steigenden Leistungen bis zur Digitalisierung – wir geben einen Über-
blick über die wichtigsten Änderungen und deren Auswirkungen.

Bereits im Januar 2024 sind Pflegegeld 
und Sachleistungen um fünf Prozent 
gestiegen. Auch für 2025 sind weitere 
Anpassungen geplant: Eine Erhöhung 
um 4,5 Prozent soll dafür sorgen, dass 
die steigenden Lebenshaltungskosten 
besser aufgefangen werden. Dies be-
trifft nicht nur das Pflegegeld und die 
Pflegesachleistung, sondern auch alle 
anderen relevanten Pflegeleistungen. 
Pflegebedürftige und ihre Angehöri-
gen können dadurch spürbar entlas-
tet werden. Detaillierte Informationen 
zu den neuen Leistungsbeträgen sind 
online abrufbar unter:

	► www.svlfg.de/pflege-zu-hause

Pflegebedürftige, die bereits Pflege-
geld beziehen, erhalten den neuen 
Betrag automatisch auf ihr Konto. Sie 
müssen keinen neuen Antrag stellen.

Flexibler einsetzbar
Eine bedeutende Neuerung ab 1. Juli 
2025 ist die Zusammenführung der 
Mittel aus der Kurzzeit- und Verhin-
derungspflege zu einem „gemeinsa-
men Jahresbetrag“ von 3.539 Euro für 
Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 
bis 5 in der häuslichen Pflege. Die-
ser Betrag kann flexibel für die Kurz-
zeit- oder Verhinderungspflege für 
die Dauer von bis zu acht Wochen im 
Kalenderjahr verwendet werden. Es 
entfällt auch die bisherige Voraus-
setzung einer Vorpflegezeit von sechs 
Monaten. Diese Regelung ermöglicht 
eine bessere Planung und Nutzung 
der Pflegeleistungen durch die Ange-

hörigen. Bereits in diesem Jahr waren 
die Mittel aus der Verhinderungs- und 
Kurzzeitpflege für Kinder und junge 
Erwachsene bis zur Vollendung des  
25. Lebensjahres mit mindestens Pfle-
gegrad 4 zusammengelegt worden.

Vollstationäre Pflege
Die Erhöhung der Leistungsbeträge 
um 4,5 Prozent betrifft auch die Pfle-
gekassenzuschüsse für die vollstatio-
näre Pflege in Heimen. Das bedeutet 
jedoch nicht automatisch, dass der 
private Eigenanteil, den die Heimbe-
wohnerinnen und -bewohner selbst 

Ausgewählte Leistungsbeträge ab Januar 2025 (in Euro):

Pflegegrad Pflegegeld 
Pflege- 

sachleistung
Vollstationäre 

Pflege

2 347 796 805

3 599 1.497 1.319

4 800 1.859 1.855

5 990 2.299 2.096
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tragen müssen, im gleichen Maß sinkt. 
Warum? Der einrichtungseinheitli-
che Eigenanteil (EEE) ist ein solida-
rischer Ansatz und sorgt dafür, dass 
die pflegebedingten Kosten auf alle 
Bewohner gleich verteilt werden. Bei 
diesem Modell hängt die finanzielle 
Belastung nicht vom Grad der Pfle-
gebedürftigkeit ab, sondern vielmehr 
von der Belegungsstruktur (Verteilung 
auf die Pflegegrade) in der jeweiligen 
Pflegeeinrichtung. Die Erhöhung der 
Pflegekassenzuschüsse wirkt sich da-
her unterschiedlich aus. Die erwartete 
finanzielle Entlastung durch die Er-
höhung der Pflegekassenzuschüsse 
kann von der tatsächlichen Reduzie-

rung des EEE abweichen. Bei Fragen 
zur Berechnung wenden Sie sich bitte 
an Ihre Pflegeeinrichtung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Reform 
ist die Digitalisierung. Ab Juli 2025 
wird für Pflegeeinrichtungen die An-
bindung an die Telematikinfrastruktur 
verpflichtend. Dies soll die Vernet-
zung zwischen Ärzten, Krankenkassen 
und Pflegeeinrichtungen verbessern 
und digitale Pflegeanwendungen stär-
ker in den Pflegealltag integrieren.

Neuerungen auf einen Blick

	⦁ Erhöhung der Pflegeleistungen: Ab Januar 2025 steigen Pflegegeld 
und alle Sachleistungen um 4,5 Prozent. 

	⦁ Flexibler Einsatz von Pflegeleistungen: Ab Juli 2025 steht 
Pflegebedürftigen ein „gemeinsamer Jahresbetrag“ von  
3.539 Euro für Kurzzeit- oder Verhinderungspflege zur Verfügung – 
ohne Vorpflegezeit.

	⦁ Vollstationäre Pflege: Auch die Leistungsbeiträge für 
Heimbewohner steigen um 4,5 Prozent. 

	⦁ Digitalisierung: Ab Juli 2025 müssen Pflegeeinrichtungen an die 
Telematikinfrastruktur angebunden sein. 

IN
FO

Online-Suchmaschine Pflegelotse

Nutzerinnen und Nutzer können durch die Eingabe von 
individuellen Suchkriterien und ihrem Standort passende 
ambulante und stationäre Pflegeangebote in ihrer Nähe 
finden. 

Umfassende Informationen zu den einzelnen Pflege-
einrichtungen, wie zum Beispiel Größe, Kosten, 
Kontaktdaten oder Qualitätsmerkmale, stehen 
zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es die 
Möglichkeit, verschiedene Pflegeeinrichtungen 
miteinander zu vergleichen.

	► www.pflegelotse.de

mehr Geld- und 
Sachleistungen  

für Pflege

4,5 %

http://www.pflegelotse.de
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Wenn es mit einem Betrieb mangels 
Nachfolger nicht weitergeht, denkt 
man als Erstes an steuerliche und fi-
nanzielle Dinge. Reicht das?
» Das sind wichtige Grundlagen, so-

zusagen die Rahmenbedingungen. 
Man muss sich frühzeitig küm-
mern, es kann vieles falsch laufen 
und es geht oft um viel Geld. Aber 
der Blick darauf genügt nicht. Es 
müssen auch Lösungen für die 
künftige Lebensform gefunden 

werden, die für die einzelnen Be-
triebsleiter, aber auch für die Fa-

milie passend sind. Es nützt nichts, 
wenn ich Geld spare, aber die Gesund-
heit auf der Strecke bleibt. Wie kann 
ich es gut abwickeln? So, dass ich mir 
und meiner Partnerin oder meinem 
Partner im Alter die nötige Lebens-
qualität sichere. Betriebsaufgabe ist 
der Abschluss eines Lebensprojekts, 
aber es geht auch weiter. Ich muss 
überlegen, wie und wo ich im Alter le-
ben möchte, wie viel finanzielle Rück-
lagen ich brauche. Wie kann ich mir 
meine Autonomie erhalten? Wie sta-
bilisiere ich meine Gesundheit? Hier 
kommt die nachfolgende Generation – 
sofern vorhanden – ins Spiel. Welche 
gegenseitigen Erwartungen gibt es 
an Pflege, finanzielle Zuwendungen, 
die gerechte Verteilung an alle Kinder 
oder Erben? 

Wie ist Ihre Erfahrung aus den Semi-
naren? Fällt die Entscheidung leicht? 
Oder hofft man lange auf eine Lö-
sung, die irgendwo her auftaucht?
» Es ist ein Prozess. Vor der Entschei-
dung ist es schwierig, wenn Zweifel, 
Unsicherheit und emotionale Turbu-
lenzen durchgestanden werden müs-

sen. Sind Kinder da, gehen viele davon 
aus, dass der Betrieb weitergeht. Nicht 
selten macht ein Kind eine landwirt-
schaftliche Ausbildung mit der Absicht 
einer Betriebsübernahme. Aber es 
kommt vor, dass Kinder zum Beispiel 
in den Betrieb des Partners einheira-
ten oder sich beruflich neu orientie-
ren. Ein großer Einschnitt, wenn man 
sich von den bisherigen Plänen ver-
abschieden muss. Ist kein Nachfolger 
da, ist die Versuchung groß, es laufen 
zu lassen. Viele tun sich schwer, die 
Realität zu akzeptieren, dass der Be-
trieb nicht weitergeführt werden kann. 
Zu erkennen, dass ich das nicht in der 
Hand habe. Für diese Entscheidungen 
braucht es viel Kraft, eine frühe Aus
einandersetzung mit diesem Thema 
ist wichtig, solange man das Ganze 
noch aktiv gestalten kann. 

Es schmerzt, aufzuhören nach oft vie-
len Generationen. Kann ich es schaf-
fen, trotzdem mit Freude in diesen 
Lebensabschnitt zu gehen?
» Manche entscheiden sich aus eige-
ner Überzeugung, den Betrieb aufzu-
geben. Gesundheitliche Aspekte, wirt-
schaftliche Nöte oder wenn die Mühe 
größer geworden ist, als die Freude 
an der Arbeit, können Gründe sein. In 
diesem Fall gibt es zwar weniger Ab-
schiedsschmerz, aber die Komplexität 
der praktischen Abwicklung ist groß 
und verlangt viel Einsatz. Was man 
braucht, um wieder Erfüllung zu fin-
den, muss jeder selbst herausfinden 
und in die Wege leiten. Ist man über-
zeugt, dass eine Nachfolge aus der 
eigenen Familie die einzig richtige Lö-
sung wäre, die Kinder aber dazu nicht 
bereit sind, ist das oft eine schwere IN

T
ER

V
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W

Margret Hospach
ist Sozialpädagogin, 
Familientherapeutin 

und Mediatorin. Sie hat 
bei der SVLFG bereits 

über 80 Seminare 
zur Betriebsübergabe 
und Betriebsaufgabe 

durchgeführt und 
stammt selbst aus einem 

landwirtschaftlichen 
Betrieb, der aufgegeben 

wurde.

Betriebsaufgabe

Ein Leben ohne Hof
Gibt es keine Nachfolge im landwirtschaftlichen Betrieb, ist das eine besondere Herausfor-
derung. Wir unterstützen in dieser belastenden Phase mit einem Seminarangebot.
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Enttäuschung. Um wieder Zuversicht 
und neue Perspektiven entwickeln zu 
können, muss betrauert werden, dass 
die „Sehnsuchtslösung“ nicht eintritt. 
Wenn ich das auch im Herzen akzep-
tiert habe, ist wieder Energie da, um 
nach einer zweit- oder drittbesten 
Lösung Ausschau zu halten. Wichtig 
ist, nicht ins Hadern zu verfallen, das 
greift die Gesundheit an. 

Es geht um enttäuschte Erwartungen, 
wenn die nachfolgende Generation 
einen anderen beruflichen Weg geht. 
Wie kann man selbst damit umgehen?
» Die Jungen haben ein Recht auf 
ihre eigene Entwicklung und Lebens-
gestaltung und sind nicht in der Ver-
pflichtung zur Nachfolge. Wenn sie es 
tun, ist es ein großes Glück und ein 
Geschenk, für das man dankbar sein 
darf. Wenn sie es nicht tun, verlangt 
es die Größe des Elternseins, ihnen für 

den eigenen Weg alles Gute zu wün-
schen und ihnen den Segen dafür zu 
geben. Auf dieser Grundlage kann es 
gelingen, im Reichtum der familiären 
Beziehungen zu bleiben, auch ohne 
den Betrieb. Statt der Enttäuschung 
den Vorrang zu geben, kann man sich 
auch entscheiden, stolz auf die Kin-
der zu sein, die sich zu lebenstüchti-
gen und beziehungsfähigen Menschen 
entwickelt haben.

Eine gute Kommunikation ist wichtig. 
Lernt man das im Seminar?
» Betriebsaufgabe betrifft die ganze 
Familie. Oft ist das Aufwachsen auf ei-
nem Hof eine prägende Erfahrung aus 
der Kindheit. Es sind viele Emotionen 
damit verbunden. Jeder erlebt es an-
ders, denkt aber, so wie ich das sehe, 
sieht es der andere auch. Das ist oft 
ein Ausgangspunkt für Konflikte. Kom-
munikation ist Beziehungsarbeit und 
Begegnung. Wenn es gelingt, weniger 
Feststellungen und Bewertungen zu 
äußern und mehr nachzufragen: „Wie 
siehst du das?“  fördert das den Dia-
log statt die Konfrontation. Das The-
ma „Kommunikation“ wird im Seminar 
an verschiedenen Stellen aufgegriffen.

Was empfehlen Sie nach dem Besuch 
des Seminars?
» Eine Liste anlegen. Wann will ich 
was erledigen? Sich frühzeitig recht-
lich und steuerlich beraten lassen. 
Das „Projekt Betriebsaufgabe“ in der 
Familie möglichst transparent hand-
haben. Gerne Ansichten anderer ein-
holen, aber man selbst verantwortet 
die zu treffende Entscheidung.   

Alle Informationen zum Seminar „Be-
triebsaufgabe – auch ein Gesund-
heitsthema“ gibt es auf unserer Inter-
netseite. Dort können Sie sich gerne 
anmelden: 

	► www.svlfg.de/betriebsaufgabe 

Hilfestellung für den nächsten Schritt: 

	⦁ Mut entwickeln, sich dem Thema Betriebsaufgabe  
frühzeitig zu stellen.

	⦁ Den Gedanken an sich rankommen lassen:  
Was ist, wenn niemand übernimmt? Welche realistischen  
und unrealistischen Überlegungen treten auf? Welche  
Gefühle tauchen auf?

	⦁ Intensive Rechts- und Steuerberatung einholen.  
Welche Zukunfts-Szenarien kommen in Frage?

	⦁ Die Zeit danach vorbereiten:  
Auf was kommt es mir im Alter an? Lebensqualität sichern.

	⦁ Neue Prioritäten setzen: Gesundheit und Wohlbefinden  
stehen vor Betriebsgröße/-erhalt.

	⦁ Dankbar zurückblicken.
	⦁ Die Jugend für ihre eigene Zukunft freigeben.
	⦁ Eventuell betrauern, was man aufgeben muss, und die 

Erleichterung spüren, wo die Anstrengung nachlassen wird. 
	⦁ Statt hadern, aktiv die Neugestaltung angehen.
	⦁ Zuversicht pflegen und Verantwortung übernehmen für die 

Zukunftsgestaltung. Betriebsaufgabe ist eine labile Phase: 
Etwas Vertrautes hört auf, das Neue ist noch nicht sicher.

	⦁ Bedenken Sie: Betriebsaufgabe ist keine Niederlage, sondern 
ein Prozess, um einen Betrieb verantwortungsbewusst zu 
einem guten Abschluss zu bringen. Das darf gefeiert werden.

Betriebsaufgabe ist der Abschluss eines 
Lebensprojektes, aber es geht weiter.“

http://www.svlfg.de/betriebsaufgabe
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Krankenkassenbeitrag

Neuer Beitragsmaßstab 
Ab 1. Januar 2025 löst das Standardeinkommen den korrigierten Flächenwert als Beitragsberech-
nungsgrundlage ab. Notwendig wurde die Umstellung durch die Grundsteuerreform. 

Für die Beitragsbemessung der in der 
Landwirtschaftlichen Krankenkasse 
(LKK) versicherten Unternehmerinnen 
und Unternehmer ist das Einkommen 
aus Land- und Forstwirtschaft maß-
gebend. Nach dem Willen des Gesetz-
gebers ist dabei allerdings nicht auf 
den Einkommensteuerbescheid ab-
zustellen, sondern auf das Einkom-
menspotenzial des Betriebes – bisher 
ermittelt nach dem „korrigierten Flä-
chenwert“. Weil nach der Grundsteu-
erreform ab 1. Januar die dafür not-
wendigen Berechnungsfaktoren nicht 
mehr zur Verfügung stehen, musste 
ein neuer Beitragsmaßstab gefunden 
werden. Die Vertreterversammlung 
der SVLFG sprach sich bereits am 
10. Oktober 2023 für das „Standard-

einkommen“ als neuen Maßstab der 
Krankenkassenbeiträge für Landwirte 
und mitarbeitende Familienangehöri-
ge aus. In der Sitzung am 13. Novem-
ber 2024 wurde dieser Grundsatzbe-
schluss ausgestaltet. Es wurden eine 
Übergangsregelung und eine Härte-
fallregelung hinzugefügt sowie unter 
Berücksichtigung der Haushaltspla-
nung die Beitragsklassen und Beiträ-
ge festgelegt.

Das Standardeinkommen
Das Standardeinkommen basiert auf 
betriebswirtschaftlichen Daten, die 
das Kuratorium für Technik und Bau-
wesen in der Landwirtschaft (KTBL) 
sowie das Thünen-Institut (TI) grund-
sätzlich in Anlehnung an die bekann-

ten Standarddeckungsbeiträge jährlich 
zur Verfügung stellen. Betriebswirt-
schaftliche Daten des Zentrums für 
Betriebswirtschaft im Gartenbau (ZBG) 
werden berücksichtigt. Jeder im Ka-
taster der SVLFG erfassten Katasterart  
– einschließlich der nicht gewerbli-
chen Tierhaltungen – wird im Ergebnis 
für alle Landkreise ein auf betriebs-
wirtschaftlicher Basis aus dem Durch-
schnitt der letzten drei Wirtschafts-
jahre (bei Forst zehn Jahre) ermittelter 
Standardeinkommenswert zugeord-
net. Abzüge für betriebliche Aufwen-
dungen, zum Beispiel Personalkosten 
und Abschreibungen, werden bei der 
Wertermittlung auf Landkreisebene 
berücksichtigt. Auch negative Einkom-
menswerte sind möglich.

Standardeinkommen  
auch für Tierhaltung

 
Bei der Ermittlung des 

Einkommenspotenzials werden 
neben den bewirtschafteten 

Flächen auch die im Rahmen der 
landwirtschaftlichen Nutzung 

gehaltenen Tiere mit ihrem 
jährlichen Durchschnittsbestand 

bewertet.
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Das maßgebliche Einkommen ergibt 
sich aus der Summe der nach Flä-
chengröße und dem Durchschnitts-
bestand der Tiere berechneten Stan-
dardeinkommenswerte des jeweiligen 
Unternehmens. Ergebnis ist das Stan-
dardeinkommen. Hiernach erfolgt die 
Zuordnung zur Beitragsklasse (BKL). 

Die Komponenten des neuen Bei-
tragsmaßstabs werden jährlich aktu-
alisiert. Wie im bisherigen Beitrags-
system kann zudem jede unterjährige 
Unternehmensveränderung zu einer 
Änderung der Beitragsklasseneinstu-
fung führen.

Auswirkungen auf die Beiträge
Der neue Beitragsmaßstab wird für 
viele Unternehmerinnen und Unter-
nehmer Veränderungen in der Bei-
tragsklassenzuordnung mit sich 
bringen. Insbesondere Betriebe mit 
Tierhaltungen müssen sich auf geän-
derte Beiträge einstellen, da die Tiere 
bei der Ermittlung des Einkommens-
potenzials bisher kaum berücksichtigt 
wurden. Beitragssprünge lassen sich 
nicht vermeiden, werden aber durch 
größere Spannen zwischen den Bei-
tragsklassen von bisher 6.000 Euro 
auf 6.200 Euro sowie durch eine drei-
jährige Übergangszeit bei einem Bei-
tragsklassenwechsel abgefedert (sie-
he Info-Kasten).

In der niedrigsten BKL 2 (negati-
ves oder Standardeinkommen bis zu 
6.200 Euro) und der höchsten BKL 20 
(Standardeinkommen von mindestens 
111.600,01 Euro) steigen die Mitglie-
derzahlen. Der Großteil der Mitglieder 
verteilt sich auf die BKL 3 bis BKL 19. 
Die Beitragsklassenzuordnung macht 
das unterschiedliche Einkommensge-
füge in der Agrarlandschaft deutlich.

Neben dem neuen Beitragsmaßstab 
sind bei der Beitragsklassengestal-
tung wie in jedem Jahr die gesetz-
lichen und haushalterischen Vorga-

ben zu beachten. So zwingen allein 
steigende Leistungsausgaben in 2025 
und abgeschmolzene Betriebsmittel 
dazu, das Beitragsvolumen und da-
mit die Beiträge anzuheben. Auch die 
gestiegenen Zusatzbeitragssätze in 
der allgemeinen Krankenversicherung 
und die Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenze wirken direkt auf die Bei-
träge der LKK. Denn der Beitrag der 
höchsten BKL 20 muss am Höchst-
beitrag der allgemeinen Krankenver-
sicherung ausgerichtet sein und darf 
diesen nur geringfügig unterschreiten. 
Alles in allem ist die Beitragsgestal-
tung der LKK im Vergleich zu den Bei-

trägen der allgemeinen Krankenversi-
cherung aber weiterhin günstig. Nach 
Überzeugung der SVLFG-Selbstverwal-
tung führt der neue Beitragsmaßstab 
– trotz der teilweise erheblichen Ver-
änderungen in der Beitragsklassenzu-
ordnung – zu einer insgesamt größe-
ren Beitragsgerechtigkeit.

Weitere Informationen, insbesondere 
die neuen Beitragstabellen und die 
aktuelle Satzung, finden Sie unter:

► www.svlfg.de/beitraege-lkk
► www.svlfg.de/satzung

42 %
der Unternehmer werden 

niedriger eingestuft,

15 % 
bleiben in ihrer Beitragsklasse,

43 %
werden höher eingestuft.

Übergangsregelung für Bestandsfälle

Für Unternehmer, die über den Jahreswechsel 2024/25 versichert waren 
(Bestandsfälle), ist während einer Übergangszeit von drei Jahren ein 
gleitender Übergang an die neuen Beiträge vorgesehen. Das gilt sowohl 
bei höherer als auch bei niedrigerer Beitragseinstufung (nicht bei 
unveränderter BKL). Dafür werden auf Grundlage des am 1. Januar 2025 
geltenden Beitrags gleichbleibende Angleichungssätze gebildet.
Die zum Jahresbeginn ermittelten Angleichungssätze bleiben während 
der Übergangszeit unverändert, auch wenn sich die Betriebsverhältnisse 
in dieser Zeit ändern.

IN
FO

https://www.svlfg.de/beitraege-lkk
http://www.svlfg.de/satzung
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Online-Beratung

Wir erweitern unseren 
digitalen Service 
Mit Hilfe der Online-Beratung ist es Ihnen möglich, schwierige Anträge digital gemeinsam mit 
unseren Mitarbeitenden bis hin zur Unterschrift zu bearbeiten.

Für Sie ergeben sich dadurch viele 
Vorteile:

	⦁ Persönliche Beratung und 
fachliche Unterstützung beim 
Ausfüllen der Vordrucke und 
Anträge in besonderen Situationen

	⦁ Transparenz bei der Antragstellung
	⦁ Elektronische Signatur anstelle der 

persönlichen Unterschrift
	⦁ Vermeidung der Postlaufzeit
	⦁ Unkomplizierter Zugang über jedes 

Endgerät
	⦁ Intuitive Bedienung
	⦁ Sichere Übermittlung von 

Dokumenten

Wie 
funktioniert 

das?

	⦁ Sie können ganz flexibel einen 
Wunschtermin mit der SVLFG 
vereinbaren.

	⦁ Die Teilnahme erfolgt über 
einen Link, der Ihnen per E-Mail 
zugeschickt wird.

	⦁ Eine Teilnahme kann von überall 
per Smartphone, Laptop etc. 
erfolgen.

	⦁ Innerhalb Ihres Termins wird 
Ihr Anliegen besprochen und 
Anträge können bis zur digitalen 
Unterschrift gestellt werden.

	⦁ Im Anschluss erhalten Sie die 
bearbeiteten Dokumente zum 
Download.

Online-Beratung der SVLFG 

Neugierig geworden? Vereinbaren Sie doch gleich einen Termin zum Beispiel zu den Themen: 
	⦁ Betriebs- und Haushaltshilfe
	⦁ Rentenantragsstellung
	⦁ Befreiung von Zuzahlungen 

	► www.svlfg.de/online-beratung

 

 
	⦁ Pflegeberatung
	⦁ Einkommensüberprüfungen
	⦁ Aufnahme/Beendigung von Versicherungsverhältnissen

http://www.svlfg.de/online-beratung
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Betriebssicherheit

Nur mal kurz checken
Wie gut ist es um die Sicherheit und Gesundheit in Ihrem Betrieb bestellt? Prüfen Sie es 
jetzt mit der Web-App für die Branchen Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau.

Der Selbstcheck wertet die Sicher-
heits- und Gesundheitslage passge-
nau für jeden Betrieb aus. Sie erhalten 
daraufhin entsprechende Angebote 
und Maßnahmen für Ihren Betrieb. 
Der Check kann mit dem Smartphone 
oder Tablet durchgeführt werden und 
dauert knapp 30 Minuten. Er umfasst 
die Bereiche Arbeitssicherheit und 
Gesundheitsförderung, Einbindung 
der Beschäftigten, Arbeitsorganisa-
tion, aber auch Kommunikation und 
Führungsverantwortung. Nutzen Sie 
den Check auch für Ihre Gefährdungs-
beurteilung.

Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 
► www.svlfg.de/ 
   selbstcheck

Bestellen Sie Ihre Kulturtasche – kostenfrei

IN
FO

Mit unserer Kulturtasche geben wir 
Ihnen ein Werkzeug an die Hand, 
mit dem Sie die Präventionskultur 
im eigenen Betrieb voranbringen 
können. Darin finden Sie praktische 
und informative Medien, die es 
Führungskräften ermöglichen, 
Abläufe und Vorgehensweisen zu 
überprüfen und zu optimieren. 
Denn Betriebe, die Sicherheit und 
Gesundheit systematisch in alle 
Entscheidungen, Arbeitsabläufe und 
Handlungen mit einbinden, sind 
besonders erfolgreich. Bestellen 
Sie die Kulturtasche per Mail an: 
praeventionsbroschueren@svlfg.de

http://www.svlfg.de/selbstcheck
http://www.svlfg.de/selbstcheck
mailto:praeventionsbroschueren%40svlfg.de?subject=


22 Alles SVLFG

360 Grad360 Grad

Jetzt anmelden

Unsere neuen 
Seminare

Sicherheit und Gesundheit im Betrieb  
in Form der Organisationsentwicklung

06.05.-07.05.2025, Bad Emstal (Hessen)

► www.svlfg.de/seminar-arbeits-und-gesundheitsschutz

Das Seminar richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Teilnehmenden lernen im 
Seminar Strategien zur Verbesserung der Kommunikation und 
passen diese an die Anforderungen ihres Unternehmens an. Dazu 
lernen Sie unterschiedliche Sichtweisen und Methoden kennen. 
Das Seminar legt Wert auf den intensiven Austausch unter den 
Teilnehmenden.

Achtsamkeit für Fortgeschrittene

02.12.-04.12.2025, Kassel (Hessen)

► www.svlfg.de/seminar-achtsamkeit

Das Seminar richtet sich an alle interessierten Beschäftigten, 
Unternehmer und Führungskräfte, die das Grundseminar zum 
Thema besucht haben. Die Teilnehmenden vertiefen die erlern-
ten Techniken und lernen, neue Strategien zur Resilienz in einer 
sich stetig verändernden Arbeitswelt zu entwickeln.

Sicher und gesund arbeiten in der 
Forstwirtschaft

25.03.-27.03.2025, Osterode am Harz (Niedersachsen)

► www.svlfg.de/seminar-forstwirtschaft

Das Seminar richtet sich an forstwirtschaftliche Lohnunterneh-
mer, kommunale Waldbesitzer und Revierleiter, Großwaldbesitzer, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte. Die 
Teilnehmenden werden mit den aktuellen Arbeitsverfahren zur 
sicheren Waldarbeit vertraut gemacht. Der Fokus liegt dabei auf 
der Schadholzaufarbeitung und der Wiederbewaldung. Außerdem 
werden typische Gesundheitsgefahren bei der Waldarbeit be-
sprochen und ergonomische Grundlagen gezeigt. Zwei praktische 
Exkursionen runden das Programm ab.

Sicher und gesund arbeiten im 
Klein-Privatwald

10.11.-12.11.2025, Kelheim (Niederbayern)

► www.svlfg.de/seminar-privat-kleinwald

Das Seminar richtet sich an Kleinwaldbesitzer. Die Teilnehmen-
den lernen in Theorie und Praxis aktuelle Arbeitsverfahren 
kennen. Im Fokus stehen dabei die Sicherheitsfälltechnik sowie 
sichere Arbeitsverfahren bei der Schadholzaufarbeitung im 
Nadel- und Laubholz. Es werden typische Gesundheitsgefahren 
bei der Waldarbeit besprochen und ergonomische Grundlagen 
gezeigt. 

SVLFG: 7,7 Mrd. Euro für soziale Absicherung und Prävention 

Die SVLFG hat im Geschäftsjahr 2023 rund 7,7 Milliarden Euro für die Betreuung ihrer 
Versicherten und die Leistungen in den Versicherungszweigen Alterssicherung der Land-
wirte (einschl. Soziale Maßnahmen zur Strukturverbesserung) sowie Landwirtschaftliche 
Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung aufgewendet. Hierbei betrug der Anteil der 
Verwaltungskosten 5,11 Prozent der Gesamtaufwendungen.  

	► www.svlfg.de/alles-svlfg-4-2024

http://www.svlfg.de/alles-svlfg-4-2024
http://www.svlfg.de/seminar-arbeits-und-gesundheitsschutz
http://www.svlfg.de/seminar-achtsamkeit
http://www.svlfg.de/seminar-forstwirtschaft
http://www.svlfg.de/seminar-privat-kleinwald
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Sicherheit und Gesundheit im Betrieb  
in Form der Organisationsentwicklung

06.05.-07.05.2025, Bad Emstal (Hessen)

► www.svlfg.de/seminar-arbeits-und-gesundheitsschutz

Das Seminar richtet sich an Unternehmer, Führungskräfte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit. Die Teilnehmenden lernen im 
Seminar Strategien zur Verbesserung der Kommunikation und 
passen diese an die Anforderungen ihres Unternehmens an. Dazu 
lernen Sie unterschiedliche Sichtweisen und Methoden kennen. 
Das Seminar legt Wert auf den intensiven Austausch unter den 
Teilnehmenden.

Achtsamkeit für Fortgeschrittene

02.12.-04.12.2025, Kassel (Hessen)

► www.svlfg.de/seminar-achtsamkeit

Das Seminar richtet sich an alle interessierten Beschäftigten, 
Unternehmer und Führungskräfte, die das Grundseminar zum 
Thema besucht haben. Die Teilnehmenden vertiefen die erlern-
ten Techniken und lernen, neue Strategien zur Resilienz in einer 
sich stetig verändernden Arbeitswelt zu entwickeln.

Sicher und gesund arbeiten in der 
Forstwirtschaft

25.03.-27.03.2025, Osterode am Harz (Niedersachsen)

► www.svlfg.de/seminar-forstwirtschaft

Das Seminar richtet sich an forstwirtschaftliche Lohnunterneh-
mer, kommunale Waldbesitzer und Revierleiter, Großwaldbesitzer, 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Sicherheitsbeauftragte. Die 
Teilnehmenden werden mit den aktuellen Arbeitsverfahren zur 
sicheren Waldarbeit vertraut gemacht. Der Fokus liegt dabei auf 
der Schadholzaufarbeitung und der Wiederbewaldung. Außerdem 
werden typische Gesundheitsgefahren bei der Waldarbeit be-
sprochen und ergonomische Grundlagen gezeigt. Zwei praktische 
Exkursionen runden das Programm ab.

Sicher und gesund arbeiten im 
Klein-Privatwald

10.11.-12.11.2025, Kelheim (Niederbayern)

► www.svlfg.de/seminar-privat-kleinwald

Das Seminar richtet sich an Kleinwaldbesitzer. Die Teilnehmen-
den lernen in Theorie und Praxis aktuelle Arbeitsverfahren 
kennen. Im Fokus stehen dabei die Sicherheitsfälltechnik sowie 
sichere Arbeitsverfahren bei der Schadholzaufarbeitung im 
Nadel- und Laubholz. Es werden typische Gesundheitsgefahren 
bei der Waldarbeit besprochen und ergonomische Grundlagen 
gezeigt. 

Seminare
Betriebsübergabe – 
ein Gesundheitsthema
Anmeldung: 0561 785-10512

06.01.-09.01.2025
20.01.-23.01./10.03.-13.03.2025

04.03.-07.03.2025
24.02.-27.02.2025  

79283
94086
27419
66953  

St. Ulrich Bollschweil
Bad Griesbach-Therme
Groß Meckelsen
Pirmasens

Anmeldung: 0561 785-10512
10.02.-13.02.2025
11.02.-14.02.2025

88339
37671

Bad Waldsee
Höxter

Stressmanagement
Anmeldung: 0561 785-10512

24.02.-27.02.2025
04.02.-07.02.2025
18.03.-21.03.2025
24.02.-27.02.2025

88410
37671
37431
94086

Bad Wurzach
Höxter (Aufbauseminar)
Bad Lauterberg
Bad Griesbach-Therme

Gesundheit kompakt
Anmeldung: 0561 785-10512

10.03.-13.03.2025
13.01.-16.01./10.02.-13.02./17.03.-20.03.2025

31542
94086 

Bad Nenndorf
Bad Griesbach-Therme

Anmeldung: 0561 785-10477
23.01.-24.01.2025
04.02.-05.02.2025
25.02.-26.02.2025

17192
78479
92637

Waren (Müritz)
Reichenau
Weiden i. d. Oberpfalz

Anmeldung: 0561 785-10477
27.01.-29.01.2025 99894 Friedrichroda

Anmeldung: 0561 785-10477

04.02.-06.02.2025 30890 Barsinghausen

Anmeldung: 0561 785-10477
11.02.-13.02.2025 37213 Witzenhausen

Anmeldung: 0561 785-10477
04.03.-05.03.2025 27801 Dötlingen

Anmeldung: 0561 785-10477
11.03./12.03./13.03.2025 74189 Weinsberg

Anmeldung: 0561 785-10477
11.03.-13.03.2025 15834 Rangsdorf

Anmeldung: 0561 785-10477
12.03.-13.03.2025 34308 Bad Emstal

Anmeldung: 0561 785-10477
18.03.-20.03.2025 34308 Bad Emstal

Betriebsaufgabe – auch ein Gesundheitsthema

Sicher und gesund arbeiten mit der Rettungsweste

Sicher und gesund arbeiten in der Fleischerei

Dem Rücken den Rücken stärken (Grundkurs)

Sicher und gesund arbeiten in der Bienenhaltung

Sicher fahren mit Schmalspurtraktoren

Deeskalationstraining – Cool bleiben, wenn's brenzlig wird

Exoskelette in Landwirtschaft, Forst und Gartenbau

Gefährdungsbeurteilung: Psychische Belastung

Gesund Führen Teil 1: Coaching-Instrumente für 
eine gesunde Mitarbeiterführung – Grundkurs

Weitere Kurse unter ► www.svlfg.de/gleichgewicht ► www.svlfg.de/kurse-seminare
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Abteilung Telefon

Telefonzentrale 0561 785-0

Krisenhotline 0561 785-10101

Gesundheitstelefon der Krankenkasse
0800 140554149090 
(kostenfrei)

Servicetelefon der Pflegekasse 0561 785-2033

Gesundheitsangebote „Mit uns im Gleichgewicht“ 0561 785-10512

Seminare und Qualifizierungen zur Prävention 0561 785-10477

Bestellung von Präventionsbroschüren 0561 785-10339

Zuschüsse für Sicherheit und Gesundheitsschutz 0561 785-10479

Betriebliche Gesundheitsförderung 0561 785-10010

Arbeitsschutzmanagement, Anerkennung von  
Schulungsstätten

0561 785-10478
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Neu ab 1. Februar 2025
Präventionszuschüsse über Versichertenportal 
beantragen 

Auch im Jahr 2025 fördern wir sicheres Arbeiten 
wieder mit Präventionszuschüssen.

Der Antrag sowie später die Rechnung können 
diesmal ausschließlich über das Versichertenportal 
„Meine SVLFG“ eingereicht werden.

Registrieren Sie sich daher schon jetzt unter:

► https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/ 
antrag/lbg/anreizsystem-praevention

Alles Wissenswerte zu den Präventionszuschüssen 
lesen Sie im Innenteil auf den Seiten 4/5.

https://portal.svlfg.de/svlfg-apps/antrag/lbg/anreizsystem-praevention
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